
 

Stadt Sangerhausen  
 

  
 
 
 
 

Sangerhausen, 07.06.2023 
 

Beschlussvorlage BV/610/2023 
__________________________________________________________________________ 

 

Erarbeiter: Fraktion BOS/FDP/BV, Vorsitzender 
Herr von Dehn-Rotfelser 

Erstellt am: 02.06.2023 

  Status: öffentlich 
Einbringer: Fraktion BOS/FDP/BV, Vorsitzender  

Herr von Dehn-Rotfelser 

 
 
Gegenstand: 
Arbeitsauftrag Hamsteraufzuchtstation 

 
Gesetzliche Grundlagen: 

 § 45 KVG LSA   
 

 
Verweisungen und -beratungen 

Gremium Beratung am: 

Verwaltungsleitungssitzung 07.06.2023 

Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Tourismus 15.06.2023 
Finanzausschuss 20.06.2023 

Bauausschuss 21.06.2023 
Hauptausschuss 28.06.2023 

Stadtrat 29.06.2023 
 
 
 
Begründung: 

Der Stadtrat der Stadt Sangerhausen begrüßt, dass das Land Sachsen-Anhalt im in 
Aufstellung befindlichen „Konzept für die Etablierung von Schutzmaßnahmen zur Wahrung 
des Erhaltungszustandes des Feldhamsters in Sachsen-Anhalt“ eine Beteiligung des Landes 
an geplanten Hamsterzuchteinrichtungen in anderen Ländern (in Mitteldeutschland: 
Sachsen) dringend empfiehlt.  
In Sachsen-Anhalt sind derzeit keine Einrichtungen zur Hamsterzucht existent. Deshalb wird 
im in Aufstellung befindlichen „Konzept für die Etablierung von Schutzmaßnahmen zur 
Wahrung des Erhaltungszustandes des Feldhamsters in Sachsen-Anhalt“ empfohlen, durch 
finanzielle Beteiligung und/oder Bereitstellung von Zuchttieren aus mitteldeutschen 
Populationen die Population des Feldhamsters zu stärken.  
 
Die bestehende Baugenehmigung für den Industriekomplex „An der Wasserschluft„ vom 
11.02.2016 wurde mit einer artenschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung erlangt. Diese 
schreibt die Errichtung und den Bau einer Hamsterzuchtstation in Sangerhausen vor. Der 
Kostenaufwand dafür ist enorm hoch (Bau: mind. 1 Mio. € und Betrieb für  
10 Jahre mind. 2,5 Mio. €) und hat es auch 2020 ins Schwarzbuch der Steuerzahler 
geschafft.  
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Investieren wir lieber Geld direkt in den Schutz der Population, als in zusätzlichen Beton. So 
äußerte sich auch der Vorsitzende des BUND in der Presse.       
 
 
Finanzbedarf: 

Finanzielle Auswirkungen:  zur Zeit nicht 

abschätzbar, aber 

Reduzierung der 
Investitions- und 

Betreiberkosten 

 

Gesamtkosten:    

jährliche Folgekosten   

Produkt:    

Sachkonto:    

   

Finanzierung   

Kredit: Zuschüsse:  Einnahmen: 

   

Eigenanteil: Sonstiges:  

 
  
 
 
Beschlusstext: 

Der Stadtrat erteilt der Verwaltung den Prüfauftrag, in welcher Höhe eine finanzielle 
Beteiligung an o.a. Konzeption nötig ist, um den Auflagen einer artenschutzrechtlichen 
Ausnahmegenehmigung zum Erhalt der Population im Zusammenhang mit dem Bau  
„An der Wasserschluft" zu entsprechen. Der Stadtrat beauftragt die Verwaltung ebenfalls, die 
Alternative, Zuchttiere aus mitteldeutschen Populationen bereitzustellen, mit dem Ziel, die 
artenschutzrechtlichen Auflagen abzugleichen. 
Die Beteiligung an der Konzeption für die Etablierung von Schutzmaßnahmen zur Wahrung 
des Erhaltungszustandes des Feldhamsters in Sachsen-Anhalt ist bei der Landesregierung 
zu beantragen.   
 
 
Bemerkung: 
Veröffentlichung: 
tritt in Kraft am: Tag nach der Beschlussfassung 
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